
 
 
 

DEUTSCHSPRACHIGES  REALGYMNASIUM  BOZEN 
39100 BOZEN – Fagenstraße 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EINSCHREIBUNG 
 
 
 

1. Klasse  
 
 
 

Schuljahr 2010/2011 
 
 
 
 
 
 
 
 

Name des Schülers/der Schülerin  
 
 

_________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

Einschreibetermin: 31.03.2010 



 
 
 
An die  
Direktion des 
Realgymnasiums Bozen 
Fagenstr. 10 
39100  Bozen 
 
 

Der Schüler / Die Schülerin ____________________________________________ 

Steuernummer   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

� männlich   � weiblich 

e r s u c h t   

um die Einschreibung in die 1. Klasse des Realgymnasiums Bozen  

 

 
Der Schüler/die Schülerin erklärt, dass er/sie 

am _____________________  in __________________________________ geboren ist,  

die _______________________________  Staatsbürgerschaft besitzt, 

in  _______________________, PLZ _____________,  

Straße _______________________________ wohnhaft ist; Tel. _______ / ___________ ; 

derzeit die 3. Klasse der Mittelschule  ___________________________________ besucht: 

 

 
Vater  

Familienname und Vorname  
Geburtsdatum  Geburtsort  

Adresse (wenn anders als bei Schüler/in)  
PLZ  Wohnort  Telefon  

Telefon Arbeitsplatz  Handy  
 

Mutter 
Familienname und Vorname  
Geburtsdatum  Geburtsort  

Adresse (wenn anders als bei Schüler/in)  
PLZ  Wohnort  Telefon  

Telefon Arbeitsplatz  Handy  
 

Bei Trennung, Scheidung, usw. ist auf Grund der richterlichen Verfügung erziehungs-  

berechtigt:  

 
 
 
 



 
 
 
RELIGIONSUNTERRICHT 
 

Es besteht die Möglichkeit des Verzichts auf den katholischen Religionsunterricht. Das 
entsprechende Formular ist im Sekretariat erhältlich und muss mit dem Einschreibe-
gesuch abgegeben werden. 
 
SCHÜLERBEFÖRDERUNG 
 

Der Schüler / die Schülerin benötigt einen Schülerbeförderungsdienst:   

�  Jahresabo  (vom 01.09.10 bis 15.09.11 auf allen Strecken Südtriols mit Zug, Bus und Seilbahnen). 
 Bitte das  dafür vorgesehene Formular ausfüllen. Bei Bedarf ab Schulbeginn sollte das Ansuchen mit 
 dem Einschreibegesuch abgegeben werden. 
 

�   der Schüler / die Schülerin benötigt keinen  Schülerbeförderungsdienst.  
 
UNTERKUNFT 

Der/die Schüler/in hat für einen Heimplatz angesucht und ist im Schuljahr 2010/2011 im 

Schülerheim: _________________________________________________________ oder  

privat _______________________________________________________ untergebracht. 
    (vollständige Adresse und Telefon angeben!) 
 
 
 

Der/Die unterfertigte   ______________________________________________________________ 
     (Vater, Mutter oder Erziehungsberechtigte) 
 

ist sich bewusst, dass diese Einschreibung bindend  ist und dass die oben gemachten 
Angaben als Eigenerklärung im Sinne des Gesetzes vom 04.01.1968 Nr. 15, Art. 4 
gelten. Falscherklärungen können somit zu strafrechtlichen Folgen führen. 

 
   

(Unterschrift des Schülers/der Schülerin)  (Unterschrift Vater, Mutter oder Erziehungsberechtigte) 

 
Bozen, __________________________ 
 
 
 
Anlagen • Geburtsurkunde  (betrifft nur Schüler, welche außerhalb Italiens geboren sind) 
 • Wohnsitzbescheinigung  (bei Wohnsitzgemeinde erhältlich) 
 • Mittelschuldiplom  (innerhalb 15. Juli 2010 abzugeben) 
 • Einzahlung der Schulspesen von 30 € mittels Banküberweisung auf das Konto des 

Realgymnasiums Bozen bei der Südt. Sparkasse  IT 34 Q 06045 11619 000000000548   
(Überweisungsbeleg dem Einschreibegesuch beilegen) 

 • Passfoto für Schülerausweis 
 
Anmerkungen/Mitteilungen an die Schule  

 
 
 
 

� 



 
Mitteilung über Datenschutz 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

im Sinne des Lgs.-D. Nr. 196/2003 teilen wir Ihnen mit, dass das Realgymnasium Bozen Rechtsinhaber der Daten ist. Die von 
Ihnen übermittelten Daten werden von der Schule, auch in elektronischer Form, für die Erfordernisse des Landesgesetzes Nr. 
12/2000 verarbeitet. Die Daten müssen bereitgestellt werden, um die angeforderten Verwaltungsaufgaben abwickeln zu 
können. Bei Verweigerung der erforderlichen Daten können die vorgebrachten Anforderungen oder Anträge nicht bearbeitet 
werden. 

Der/die Antragsteller/in erhält auf Anfrage gemäß Artikel 7-10 des Lgs.D. Nr. 196/2003 Zugang zu seinen/ihren Daten sowie 
Auszüge und Auskunft darüber und kann deren Aktualisierung, Löschung, Anonymisierung oder Sperrung verlangen, wenn 
die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben sind. 

Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass wir im Rahmen unserer schulischen Tätigkeiten immer wieder Fotos (Einzel- 
oder Gruppenfotos, Fotos von schulischen Veranstaltungen und Projekten u.s.w.) sowie Texte bzw. Arbeiten von 
Schülerinnen und Schülern benötigen, um das didaktische und schulische Arbeiten dokumentieren und in der Öffentlichkeit 
darstellen zu können, so z.B. auf der Homepage der Schule, in unserer Schülerzeitung, in Faltblättern oder 
Informationsschriften zu schulischen Projekten, in der lokalen Presse, im INFO des Schulamtes, in der Zeitschrift „Forum 
Schule heute“ usw.  

Rechtsinhaber dieser Daten ist die Schule. Die Fotos werden von der Schule, auch in elektronischer Form, verarbeitet und 
verwahrt.  
Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich schulischen Zwecken, um die pädagogischen und didaktischen Tätigkeiten und 
Verwaltungsaufgaben der Schule abwickeln und dokumentieren zu können. 
Die Fotos werden nach Abschluss des Schulbesuchs Ihrer Tochter/Ihres Sohnes für Veröffentlichungen in Zusammenhang 
mit der Schulchronik verwendet. 

Sie erhalten auf Anfrage gemäß Artikel 7-10 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 196/2003 Zugang zu den Fotos Ihres 
Kindes sowie Auszüge und Auskunft darüber und können deren Aktualisierung, Löschung, Anonymisierung oder Sperrung, 
sofern die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, verlangen.  

Dies vorausgeschickt, ersuche ich Sie durch die beiliegende Erklärung um Ihre Einwilligung zur Erstellung von Fotos Ihrer 
Tochter/Ihres Sohnes und – bei Bedarf – zu deren Veröffentlichung in Zusammenhang mit den pädagogisch-didaktischen 
Tätigkeiten und der entsprechenden Öffentlichkeitsarbeit der Schule. 

Die Einwilligung erfolgt auf freiwilliger Basis. Sie haben das Recht Ihre Einwilligung für die Erstellung und Veröffentlichung von 
Fotos Ihres Kindes zurückzuziehen, wobei der Widerruf nicht rückwirkenden Charakter haben kann. 

Bei Weitergabe der Fotos an oben nicht angegebene außerschulische Partner teilen wir Ihnen dies durch ein Schreiben mit 
und ersuchen Sie um eine spezifische Einwilligung.  
In diesem Zusammenhang weise ich darauf hin, dass für die Erstellung und Veröffentlichung von Fotos der Schülerinnen und 
Schüler bei öffentlichen oder der Öffentlichkeit zugänglichen Veranstaltungen (z.B. Preisverleihungen bei 
Schülerwettbewerben, offene Schulveranstaltungen) sowie für die Erstellung und Verwendung von Fotos und Aufnahmen der 
Schülerinnen und Schüler ausschließlich im Rahmen der Unterrichtstätigkeit (z.B. auch Klassenfotos für den internen 
Gebrauch) im Sinne von Artikel 96 des Gesetzes vom 22. April 1941, Nr. 633 (Schutz der Autorenrechte)1 keine Einwilligung 
erforderlich ist. 
 
Der Schuldirektor 
gez. Dr. Erwin Fischer 
 
 

 

Ich, Frau/Herr ………………………………………………………..…….., Erziehungsberechtigte/r 
der Schülerin/des Schülers ………………………………………………....……, Klasse …………. 
nehme die gesetzlichen Bestimmungen über den Datenschutz zur Kenntnis und erteile im 
Rahmen der oben aufgezeigten Informationen zur Verwendung der Fotos durch die Schule die 
Einwilligung für die Erstellung und Veröffentlichung von Fotos meiner Tochter/meines Sohnes in 
Zusammenhang mit den pädagogisch-didaktischen Tätigkeiten der Schule. 

___________________ ________________________________________________ 
 (Datum) (Unterschrift eines Elternteiles oder eines Erziehungsberechtigten) 
 
___________________________ 
 
1 Gesetz vom 22. April 1941, Nr. 633 - Schutz der Autorenrecht  
II. Teil Bildnisrechte 
Art. 96 
Das Bildnis einer Person darf nicht ohne deren Zust immung ausgestellt, vervielfältigt oder in den Hand el gebracht werden , sofern 
nicht Artikel 97 zutrifft. Nach dem Tod der abgebildeten Person ist Artikel 93 zweiter, dritter und vierter Absatz anzuwenden. 
Art. 97 
Nicht erforderlich ist die Zustimmung  der abgebildeten Person, wenn die Vervielfältigung des Bildnisses wegen der Bekanntheit oder des 
bekleideten öffentlichen Amtes, wegen gerichtstechnischer oder polizeilicher Erfordernisse oder wegen wissenschaftlicher, didaktischer 
oder kultureller Zwecke gerechtfertigt ist, wenn di e Abbildung mit Ereignissen, Geschehen oder Veranst altungen in Zusammenhang 
steht, die von öffentlichem Interesse sind oder in der Öffentlichkeit stattgefunden haben. 
Das Bildnis darf jedoch nicht ausgestellt oder in den Handel gebracht werden, wenn dies der Ehre, dem Ruf oder aber der Würde der 
abgebildeten Person abträglich wäre. 
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